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L92706 Jugendwohlfahrt Kinderheim Steiermark

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art17;

B-VG Art18;

JWG Stmk 1991;

VwRallg;

1. B-VG Art. 17 heute

2. B-VG Art. 17 gültig ab 01.01.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

3. B-VG Art. 17 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

4. B-VG Art. 17 gültig von 19.12.1945 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

5. B-VG Art. 17 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. B-VG Art. 18 heute

2. B-VG Art. 18 gültig ab 01.07.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

3. B-VG Art. 18 gültig von 01.01.2004 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

4. B-VG Art. 18 gültig von 01.01.2002 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 121/2001

5. B-VG Art. 18 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 121/2001

6. B-VG Art. 18 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.1996 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 8/1999

7. B-VG Art. 18 gültig von 01.01.1997 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 121/2001

8. B-VG Art. 18 gültig von 19.12.1945 bis 31.12.1996 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

9. B-VG Art. 18 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2011/11/0013 E 10. Juli 2012

Rechtssatz

Ob eine von den Verwaltungsbehörden zu besorgende Aufgabe zur Hoheitsverwaltung oder zur

Privatwirtschaftsverwaltung zählt, bestimmt sich danach, in welchen Rechtsformen die betreAende Angelegenheit zu

vollziehen ist. Nur wenn der Behörde der Vollzug in einer allein dem Staat zustehenden hoheitlichen Handlungsform

(Verordnung, Bescheid, Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt) aufgetragen ist, handelt es

sich um Hoheitsverwaltung; die Verwaltungsbehörde übt insoweit "imperium" aus; andernfalls liegt

Privatwirtschaftsverwaltung vor. Zu beachten ist hiebei, dass Privatwirtschaftsverwaltung als nicht hoheitliches

Verwaltungshandeln sowohl im Bereich des Privatrechts als auch des öAentlichen Rechts vorkommt und dass daher
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die Unterscheidung zwischen Hoheitsverwaltung und Privatwirtschaftsverwaltung nicht mit jener zwischen

öAentlichem und privatem Recht zusammenfällt. Es ist daher mit dem an sich zutreAenden Hinweis auf den öAentlich-

rechtlichen Charakter der vom Jugendwohlfahrtsträger anzuwendenden Bestimmungen des Stmk JWG 1991 und

dessen im öAentlichen Recht verankerte Berechtigung und VerpEichtung, die zum Schutze Minderjähriger

notwendigen Maßnahmen zu setzen, nichts zu gewinnen (vgl. zum Ganzen das E vom 22. September 1995, 93/11/0221;

vgl. in diesem Zusammenhang auch das E des Verfassungsgerichtshofes vom 20. Juni 2007, VfSlg Nr. 18.154/2007).Ob

eine von den Verwaltungsbehörden zu besorgende Aufgabe zur Hoheitsverwaltung oder zur

Privatwirtschaftsverwaltung zählt, bestimmt sich danach, in welchen Rechtsformen die betreAende Angelegenheit zu

vollziehen ist. Nur wenn der Behörde der Vollzug in einer allein dem Staat zustehenden hoheitlichen Handlungsform

(Verordnung, Bescheid, Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt) aufgetragen ist, handelt es

sich um Hoheitsverwaltung; die Verwaltungsbehörde übt insoweit "imperium" aus; andernfalls liegt

Privatwirtschaftsverwaltung vor. Zu beachten ist hiebei, dass Privatwirtschaftsverwaltung als nicht hoheitliches

Verwaltungshandeln sowohl im Bereich des Privatrechts als auch des öAentlichen Rechts vorkommt und dass daher

die Unterscheidung zwischen Hoheitsverwaltung und Privatwirtschaftsverwaltung nicht mit jener zwischen

öAentlichem und privatem Recht zusammenfällt. Es ist daher mit dem an sich zutreAenden Hinweis auf den öAentlich-

rechtlichen Charakter der vom Jugendwohlfahrtsträger anzuwendenden Bestimmungen des Stmk JWG 1991 und

dessen im öAentlichen Recht verankerte Berechtigung und VerpEichtung, die zum Schutze Minderjähriger

notwendigen Maßnahmen zu setzen, nichts zu gewinnen vergleiche zum Ganzen das E vom 22. September 1995,

93/11/0221; vergleiche in diesem Zusammenhang auch das E des Verfassungsgerichtshofes vom 20. Juni 2007, VfSlg

Nr. 18.154/2007).
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